
 

 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)        18. Mai 2022 
Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters 
 
 
 
Sitzung des Stadtrates am 25.05.2022 
Anfrage der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle (Saale) zur Kinder- und Jugendarbeit 
bei den Freiwilligen Feuerwehren 
Vorlagen-Nummer: VII/2022/04018 
TOP: 11.1 
 
 
Antwort der Verwaltung: 
 
1. Wie entwickelten sich die Mitgliederzahlen der einzelnen Kinder- und Jugendfeuer-

wehren seit 2018? Bitte getrennt nach Geschlecht angeben. 
 

 
Jugendfeuerwehr Kinderfeuerwehr 

 
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

 
m w m w m w m w m w m w m w m w 

Ammendorf 21 5 16 6 13 7 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Büschdorf 11 7 9 7 13 6 15 12 14 9 12 11 18 13 17 5 

Diemitz 12 3 13 3 9 3 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dölau 9 1 12 0 9 0 12 2 4 2 3 6 3 6 8 5 

Kanena 7 3 7 1 7 1 8 0 8 1 7 1 8 2 8 2 

Lettin 12 2 14 3 12 2 14 2 8 2 8 1 8 5 3 4 

Neustadt 10 0 10 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nietleben 6 2 6 2 6 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Passendorf 5 5 5 5 1 5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reideburg 4 5 7 2 8 2 8 2 14 14 20 12 20 12 21 9 

Trotha 11 2 11 2 11 2 11 2 13 3 13 3 11 3 11 3 

Gesamt 108 35 110 31 99 30 110 34 61 31 63 34 68 41 68 28 
 

                  
Alle Mitgliederzahlen basieren auf dem Stichtag 31.12. des jeweiligen Berichtsjahres. 
 
2. Welche finanziellen Mittel standen den Kinder- und Jugendfeuerwehren von 2018 

bis 2021 zur Verfügung? 
 
In den Jahren 2018 bis 2021 wurde den Kinderfeuerwehren ein jährlicher Zuschuss in Höhe 
von 1.750,00 Euro je Jahr ausgezahlt. Dieser Zuschuss wurde auf Grundlage der 
gemeldeten Mitgliederzahlen der Kinderfeuerwehren auf die einzelnen Ortwehren verteilt. 

Weitere Aufwendungen für die Kinder und Jugendfeuerwehren wurden durch die Stadt Halle 
(Saale) durch die zentrale Beschaffung von Einsatzmitteln und Bekleidung verausgabt. Fol-
gende Aufwendungen wurden in den Jahren 2018 bis 2021 erfasst. 
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Haushaltsjahr Kinderfeuerwehr Jugendfeuerwehr 

2018 1.098,00 € 4.468,60 € 

2019 1.448,73 € 3.746,19 € 

2020 1.064,17 € 5.759,88 € 

2021 1.167,50 € 5.248,52 € 

Summe 4.778,40 € 19.223,19 € 

 
3. In welcher Höhe gibt es in diesem Jahr finanzielle Unterstützung durch die Stadt? 

 
Wie in den Jahren 2018 bis 2021 erhalten die Kinderfeuerwehren voraussichtlich einen Zu-
schuss in Höhe von 1.750,00 Euro, welcher anhand der gemeldeten Mitgliederzahlen der 
Kinderfeuerwehren auf die einzelnen Ortswehren verteilt wird. Die weiteren Aufwendungen 
der Stadt Halle (Saale) zur Beschaffung von Ausrüstungen und Bekleidung sind von den 
Landeszuweisungen für Kinder- und Jugendfeuerwehren abhängig. Die entsprechenden 
Zuweisungsbescheide für das Jahr 2022 liegen noch nicht vor. 
 
4. Wie viele Sponsoren unterstützen in diesem Jahr wie viele Kinder- und 

Jugendfeuerwehren? 
 
Die Kinder- und Jugendfeuerwehren können als Teil der Stadtverwaltung nicht direkt durch 
Sponsoring unterstützt werden. Eine Unterstützung ist aber über den Feuerwehrverband 
Halle e.V. möglich. Die gefragten Daten liegen der Stadtverwaltung aber nicht vor. 
 
5. Welchen finanziellen oder sächlichen Beteiligungen an der Kinder- und 

Jugendarbeit müssen die Eltern durchschnittlich jährlich leisten? 
 

Die Mitgliedschaft in der Kinder- und Jugendfeuerwehr ist bewusst völlig kostenfrei und ohne 
sächliche Beteiligung, da sich das Mitmachangebot an Kinder und Jugendliche aus allen Tei-
len der Bevölkerung richten soll. 
 
6. Wie viele Mitglieder der Jugendfeuerwehren wurden seit 2018 in die aktive Wehr 

übernommen? Bitte getrennt nach Freiwilliger und Berufsfeuerwehr angeben. 
 

Freiwillige Feuerwehr: 
 
2018 keine Datenlage, da Umstellung der zentralen Erfassung auf Landes- / Bundesebene 
2019 Anzahl Übergang in die Einsatzabteilung  männlich: 4  weiblich: 1  gesamt: 5 
2020 Anzahl Übergang in die Einsatzabteilung  männlich: 7  weiblich: 2  gesamt: 9 
2021 Anzahl Übergang in die Einsatzabteilung  männlich: 7  weiblich: 4  gesamt: 11 
 
Berufsfeuerwehr: 
 
Eine direkte Übernahme von der Jugendfeuerwehr in die Berufsfeuerwehr gibt es nicht. Die 
Laufbahnausbildung bei der Berufsfeuerwehr setzt eine abgeschlossene Berufsausbildung 
voraus. Mitglieder der Jugendfeuerwehren absolvieren in der Regel nach ihrem 
Schulabschluss eine Berufsausbildung oder besuchen weiterführende Schulen bis zur 
Vollendung des 18. Lebensjahres. Mitglieder der Jugendfeuerwehr haben jedoch die 
Möglichkeit sich dem Auswahlverfahren zur kombinierten Ausbildung 1. zum 
Notfallsanitäter/Brandmeisteranwärter oder 2. KFZ-Mechatroniker/ Brandmeisteranwärter zu 
stellen. Für diese Möglichkeit wird im Rahmen der Jugendfeuerwehrnachwuchsarbeit 
geworben.  
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Dazu gibt es eine Kooperation in der der Nachwuchswerbung, bei der mittels 
Bannerwerbung an den Objekten der Freiwilligen Feuerwehr aktive Nachwuchswerbung 
erfolgt. Bisher ist es gelungen, mehrere aktive Mitglieder aus den Freiwilligen Feuerwehren 
nach einer Laufbahnausbildung für die Gefahrenabwehr in der Berufsfeuerwehr zu 
gewinnen. 
 
 
 
 
Dr. Bernd Wiegand 
Oberbürgermeister 


	Beschlußvorschlag

